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A. Einleitung

Obwohl der enge Zusammenhang zwischen Energie- und Umweltpolitik
auch auf politischer Ebene schon fr�h erkannt wurde2, schl�gt er sich erst
seit Anfang der neunziger Jahre in verbindlichen Maßnahmen3 auf nationa-
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2 Entschließung des Rates vom 3. 3. 1975 �ber Energie und Umweltschutz, ABl. Nr. C 168 vom
25. 7. 1975, S. 2.

3 Im Vorfeld hat die Kommission zahlreiche unverbindliche Dokumente erstellt, vgl. etwa Kom-
mission, Mitteilung „Energie und Umwelt“, KOM(1989) 369 endg. vom 8. 3. 1990; zu weiteren
fr�hen Aktivit�ten der Kommission s. Mosar, Europ�ische Energiepolitik, in: Schmitt/Heck
(Hrsg.), Handbuch Energie, 1990, S. 361 ff.



ler4, europ�ischer5 und internationaler6 Ebene nieder. Auf europ�ischer
Ebene wurden viele energierechtliche Rechtsakte zun�chst umweltschutz-
offen ausgestaltet und erst in diesem Jahrzehnt umweltpolitisch flankiert.7

Diese sp�te normative Reaktion auf eine fr�he Erkenntnis �berrascht
umso mehr, wenn man sich vor Augen h�lt, in welchem Ausmaß der Ener-
giesektor durch Ressourcenverbrauch und Anlagen mit großer Eingriffs-
intensit�t und hohem Gefahrenpotential zahlreiche Umweltschutzg�ter
betrifft.8 Der Grund f�r die anf�ngliche Zur�ckhaltung liegt wohl in der
zentralen Bedeutung des Energiesektors f�r die Funktionsf�higkeit der
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4 Stromeinspeisungsgesetz vom 7. 12. 1990 (BGBl. I S. 2633; Erneuerbare-Energien-Gesetz vom
29. 3. 2000 (BGBl. I S. 305); Kraft-W�rme-Kopplungsgesetz vom 12. 5. 2000 (BGBl. I S. 703);
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz vom 30. 1. 2002 (BGBl. I S. 570); vgl. auch die Erg�n-
zung der Zielbestimmungen des EnWG um den Umweltschutz im Jahr 1998 (EnWG 1998 vom
24. 4. 1998, BGBl. I S. 730).

5 RL 93/76/EWG des Rates vom 13. 9. 1993 zur Begrenzung von Kohlenstoffdioxidemissionen
durch eine effizientere Energienutzung, ABl. Nr. L 237 vom 22. 9. 1993, S. 28; gest�tzt auch
auf Art. 308; aufgehoben durch RL 2006/32/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates
vom 5. 4. 2006 �ber Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen, ABl. Nr. L 114 vom
27. 4. 2006,S. 64; RL 2001/77/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur Fçrderung
von mit erneuerbaren Energien erzeugter Elektrizit�t vom 27. 9. 2001, ABl. Nr. L 283 vom
27. 10. 2001, S. 33; RL 2002/91/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber das Ener-
gieprofil von Geb�uden vom 16. 12. 2002, ABl. Nr. L 1 vom 4. 1. 2003, S. 65; RL 2003/30/EG
des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur Fçrderung der Nutzung von Bio-Kraftstoffen
im Transportwesen vom 17. 5. 2003, ABl. Nr. L 123 vom 17. 5. 2003, S. 42; RL 2004/8/EG des
Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 11. 2. 2004 �ber die Fçrderung einer am Nutz-
w�rmebedarf orientierten Kraft-W�rme-Kopplung im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 52 vom 21. 2.
2004, S. 50. Vgl. auch die außenpolitischen Aktivit�ten der Union: 94/69/EG, Beschluss des
Rates vom 15. 12. 1993 �ber den Abschluss des Rahmen�bereinkommens der Vereinten Natio-
nen �ber Klimaver�nderungen, ABl. Nr. L 33 vom 7. 2. 1994, S. 11. Entscheidung 2002/358/EG
des Rates �ber den Beitritt zum Kyoto-Protokoll vom 25. 4. 2002, ABl. Nr. L 130 vom 15. 5.
2002, S. 1.

6 Insbesondere die Klimarahmenkonvention aus dem Jahr 1992 (BGBl. 1993 II, S. 1784) und
das1997 verabschiedete Klimaschutzprotokoll zu dieser Konvention („Kyoto-Protokoll“; BGBl.
2002 II, S. 966).

7 Die ersten Richtlinien zum Energiebinnenmarkt etwa waren „umweltschutzoffen“, d. h., dass
zwar keine gemeinschaftlichen Umweltschutzmaßnahmen getroffen wurden, mitgliedstaatli-
che Maßnahmen jedoch nicht als Verstoß gegen die Binnenmarktvorschriften gewertet wurden;
vgl. Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2009, § 11 Rn. 11.

8 Vgl. nur den Anteil energiebedingter Emissionen im Emissionsentwicklungsbericht des
Umweltbundesamts; abrufbar unter: http://www.umweltbundesamt.de/emissionen/archiv/
2008_02_01_em_entwicklung_in_d_trendtabellen_endstand_berichterstattung_v1.10.zip; aus-
f�hrlich Schneider, in: ders./Theobald (Hrsg.), Handbuch zum Recht der Energiewirtschaft,
2002, § 18 Rn. 1ff.



Wirtschaft9 und seiner Rolle als Element der Daseinsvorsorge.10 Zudem galt
der Markt f�r leitungsgebundene Energien lange Zeit als (vollst�ndiger)
Monopolbereich.11 Auf europ�ischer Ebene kommt hinzu, dass der Energie-
sektor ein besonders sensibler Bereich mitgliedstaatlicher Souver�nit�t
ist.12

Mit der neuen Energiekompetenz im Vertrag von Lissabon wird nunmehr
ein seit Maastricht diskutierter Vorschlag verwirklicht.13 Angesichts des
schon bestehenden „Corpus europ�ischen Energierechts auf Sekun-
d�rebene“14 ist es schon aus Transparenzgr�nden geboten, den kompe-
tenzrechtlichen „Flickenteppich“15 im Energiebereich auszumustern; es
entspricht nicht den Realit�ten europ�ischer Energiepolitik, die gemein-
schaftliche Zust�ndigkeit als bloße Aufgabenzuweisung in der „Warte-
schleife“ des Art. 3 lit. q) EGV zu halten.16

Im Hinblick auf die besondere Umweltrelevanz des Energiesektors sollen
diese Ausf�hrungen erl�utern, welche (neuen) Befugnisse, Vorgaben und
Grenzen die neue Energiekompetenz f�r ein spezifisch energieumweltpoli-
tisches T�tigwerden der Gemeinschaft enth�lt.
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9 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, 2003, § 7 Rn. 1, die zudem auf die „kaum zu �ber-
sch�tzende“ eigene wirtschaftliche Bedeutung des Energiesektors hinweisen (ebd., Rn. 7).

10 Rodi, Neuere Entwicklungen im umweltrelevanten Energierecht, in: Gesellschaft f�r Umwelt-
recht (Hrsg.), Umweltschutz im Energierecht, 2006, S. 17 (19).

11 Vgl. die §§ 8f. EnWG 1935 und § 103 GWB a. F.
12 Zu den energiepolitischen, insbesondere in der Vielfalt mitgliedstaatlicher Energieversor-

gungsstrukturen wurzelnden Hintergr�nden Tettinger, Energierecht in Europa, FS Everling
II, 1996, S. 1529 (1530f.).

13 Urspr�nglich sah die – prominent platzierte – Erkl�rung Nr. 1 zur Schlussakte des EUV, ABl.
Nr. C 1991 vom 29. 7. 1992, S. 97, vor, einen Energieartikel einzuf�hren; vgl. zum Scheitern
des Vorschlags Tettinger, Recht der Energiewirtschaft, in: Schmidt (Hrsg.), �ffentliches Wirt-
schaftsrecht, Bes. Teil, Bd. 1, 1995, S. 691 (718). Ein erneuter Vorstoß der Kommission stieß
auf Ablehnung des Rates: Entschließung des Rates zum Gr�nbuch „F�r eine Energiepolitik
der Europ�ischen Union“ vom 23. 11. 1995, ABl. Nr. C 327 vom 7. 12. 1995, S. 3: „zun�chst
R�ckgriff auf bestehende Gemeinschaftsinstrumente [. . .] pr�fen“.

14 Oppermann, Europarecht, 2005, § 20 Rn. 15.
15 Oppermann, Europarecht, 2005, § 20 Rn. 15; kritisch zu dieser Rechtslage Jasper, ZNER 2003,

S. 210 (211); Tr�e, JZ 2004, S. 779 (780) und – unter Verweis auf das Transparenzgebot – Kahl,
Energie und Klimaschutz, in: Schulze-Fielitz/M�ller (Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht,
2009, S. 21 (50, 51f.).

16 Tettinger, Zur St�rkung der çkologischen Dimension der Elektrizit�tswirtschaft, in: Gesell-
schaft f�r Umweltrecht (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, S. 949 (969): „Merkposten“
in Art. 3 EGV.



B. Zu den Begrifflichkeiten: Energieumweltpolitik,
Umweltenergiepolitik und Energieklimapolitik

Der Begriff des Energieumweltrechts wird – ebenso wie der des Umwelt-
energierechts17 – erst seit einigen Jahren verwendet.18 Als Teilgebiet des
Energierechts umfasst er die umweltrelevanten Regelungen zu Energiege-
winnung, -transport und -verbrauch.19 Die wesentlichen Maßnahmen sind
die Fçrderung Erneuerbarer Energien, die Erhçhung der Energieeffizienz
und der Emissionshandel.20

Aus umweltrechtlicher Perspektive werden diese Maßnahmen oft dem
Umweltenergierecht zugeschrieben.21 Energieumweltrecht und Umwel-
tenergierecht bezeichnen daher sachlich auf den ersten Blick die gleichen
Rechtsakte, was in weiten Teilen der Literatur – implizit oder explizit – zu
einer synonymen Verwendung beider Begriffe f�hrt.22 �berlegungen zum
Verh�ltnis beider Begriffe finden sich bei M�ller/Schulze-Fielitz, die davon
ausgehen, dass das Gebiet des Umweltenergierechts das Energieumwelt-
recht als einen Teilbereich beinhaltet, jedoch weiter reicht: Es erstrecke
sich �ber die „spezifisch energiewirtschaftlichen Bereiche“ hinaus auch
auf Normen, die Regelungen zum Klimaschutz und zur Schonung der Res-
sourcen in den Energiesektoren Elektrizit�t, W�rme, K�hlung und Treib-
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17 Zuerst bei Kloepfer, Umweltrecht, 3. Aufl. 2004, § 16 (aktuell Kloepfer, Umweltschutzrecht,
1. Aufl. 2009 § 11); ihm folgend M�ller/Schulze-Fielitz, Auf dem Wege zu einem Klima-
schutzrecht, in: dies. (Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht, 2009, S. 9 (13); Kahl, Energie
und Klimaschutz, in: Schulze-Fielitz/M�ller (Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht, 2009,
S. 21 (24); �hnlich Ewer, Energierechtliche Regelungen als Instrumente des Umweltschutzes,
in: Koch (Hrsg.), Umweltrecht, 2007, § 9. Vgl. des Weiteren die Gr�ndung der „Forschungs-
stelle Umweltenergierecht e. V.“ an der Universit�t W�rzburg im Jahre 2006.

18 Zuerst Schneider/Theobald, Handbuch zum Recht der Energiewirtschaft, 2002, § 18; Spar-
wasser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, 2003, § 7 (seit der 5. Aufl. 2003); Rodi, EurUP 2005,
S. 165ff.; Pielow, Rechtliche Ans�tze f�r verbesserte Energieeffizienz beim Endverbraucher,
in: Gesellschaft f�r Umweltrecht (Hrsg.), Umweltschutz im Energierecht, 2006, S. 162ff.; Her-
mes, Instrumentenmix im Energieumweltrecht, FS Rehbinder, 2007, S. 569 ff.; Ehricke/Hack-
l�nder, ZEuS 2008, S. 579 (581); Hellermann/Hermes, in: dies./Britz (Hrsg.), EnWG, 2007, § 1
Rn. 13; anders („Energieumweltschutzrecht“) S�cker/Timmermann, in: S�cker (Hrsg.), Berli-
ner Kommentar zum Energierecht, 2004, Teil 6.

19 Rodi, EurUP 2005, S. 165 (165); Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2009, § 11 Rn. 4; Hellermann/
Hermes, in: dies./Britz (Hrsg.), EnWG, 2007, § 1 Rn. 13

20 M�ller/Schulze-Fielitz, Auf dem Wege zu einem Klimaschutzrecht, in: dies. (Hrsg.), Europ�i-
sches Klimaschutzrecht, 2009, S. 9 (17).

21 Vgl. die Nachweise in Fn. 17.
22 Ausdr�cklich Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2009, § 11 Rn. 4; vgl. Rodi, EurUP 2005,

S. 165ff., der auf Seite 165 von einer umweltgerechten Ausgestaltung des Energierechts, auf
Seite 169 vom Energieumweltrecht als Teil des Umweltrechts spricht.



stoffe tr�fen.23 Bei einer solchen Definition des Umweltenergierechts bleibt
die genaue Abgrenzung zum Energieumweltrecht bei n�herem Hinsehen
aber doch offen: Die nur dem Umweltenergierecht zugerechnete Ressour-
censchonung in allen Energiesektoren ist eine sehr dehnbare Formulierung,
der etwa auch durch die Fçrderung Erneuerbarer Energien und Effizienz-
maßnahmen entsprochen werden kann.24 Bei solchen Maßnahmen bleibt
dann weiterhin unklar, ob sie „spezifisch energiewirtschaftlichen“ Charak-
ters oder dem weiteren Feld des Umweltenergierechts zuzuschreiben
sind.25

Erschwert wird die Abgrenzung durch den – ebenfalls neuen26 – Begriff
des Klimaschutzrechts. Diesbez�glich werden alle mçglichen Einordnun-
gen vertreten: Das Umweltenergierecht sei Teilgebiet des Klimaschutz-
rechts,27 das Klimaschutz- und Umweltenergierecht bildeten zwei sich
�berschneidende Kreise,28 der Klimaschutz sei Ziel des Energieumwelt-
rechts29 oder des Immissionsschutzrechts30 etc. Der Vertrag von Lissabon
sieht die „Fçrderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bew�l-
tigung regionaler oder globaler Umweltprobleme und insbesondere zur
Bek�mpfung des Klimawandels“ als Teil der gemeinsamen Umweltpolitik
an (Art. 191 Abs. 1 Spglstr. 4 AEUV).

Letztlich wird eine konturgenaue Differenzierung angesichts des Quer-
schnittscharakters aller drei Materien31 kaum mçglich sein. Die begriffliche
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23 M�ller/Schulze-Fielitz, Auf dem Wege zu einem Klimaschutzrecht, in: dies. (Hrsg.), Europ�i-
sches Klimaschutzrecht, 2009, S. 9 (13), insbesondere Fn. 26.

24 Ausf�hrlich zur Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit der europ�ischen Energieumweltpoli-
tik unten C II. (S. 6 f.).

25 Eine trennscharfe Abgrenzung erg�be sich dagegen, wenn man unter „spezifisch energiewirt-
schaftlichen Bereichen“ nur den Bereich der Kernenergie verst�nde; dieser Bereich wird aber
in vielen Darstellungen des Energieumweltrechts gar nicht erw�hnt, vgl. Rodi, EurUP 2005,
S. 165ff.; Schneider/Theobald, Handbuch zum Recht der Energiewirtschaft, 2002, § 18;
anders Sparwasser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, 2003, § 7 (Energieumweltrecht), die zwi-
schen umweltrelevantem Energierecht einerseits und Kernenergie- und Strahlenschutzrecht
andererseits unterscheiden. Einen weiteren Begriff des Energieumweltrechts verwenden auch
Pielow, Rechtliche Ans�tze f�r verbesserte Energieeffizienz beim Endverbraucher, in: Gesell-
schaft f�r Umweltrecht (Hrsg.), Umweltschutz im Energierecht, 2006, S. 162ff. und Hermes,
Instrumentenmix im Energieumweltrecht, FS Rehbinder, 2007, S. 569 ff.

26 Vgl. die Einf�hrung von M�ller/Schulze-Fielitz, Auf dem Wege zu einem Klimaschutzrecht,
in: dies. (Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht, 2009, S. 9 (9 f.)

27 M�ller/Schulze-Fielitz, Auf dem Wege zu einem Klimaschutzrecht, in: dies. (Hrsg.), Europ�i-
sches Klimaschutzrecht, 2009, S. 9 (13).

28 Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2009, § 10 Rn. 2.
29 Rodi, EurUP 2005, S. 165 (166).
30 Sparwasser/Engel/Voßkuhle, Umweltrecht, 2003, S. 805ff.
31 Vgl. nur f�r das Umweltrecht Kloepfer, Umweltschutzrecht, 2009, § 11 Rn. 2; f�r das Klima-

schutzrecht M�ller/Schulze-Fielitz, Auf dem Wege zu einem Klimaschutzrecht, in: dies.
(Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht, 2009, S. 9 (10); G�rditz, JuS 2008, S. 324 (325); Kahl,



Einordnung ist dennoch nicht g�nzlich bedeutungslos, klingt doch in ihr
ein Schwerpunkt an, der Folgen – etwa f�r die Wahl der Kompetenzgrund-
lage oder die Wahl der zust�ndigen Ratsformation – haben kann. Umgekehrt
kann die einer Gruppe von Rechtsakten zugrunde liegende Kompetenz wie-
derum bestimmend sein f�r die Bezeichnung des Rechtsgebiets.32 Insofern
kçnnen die folgenden Ausf�hrungen mittelbar auch einen Beitrag zur
Begriffskl�rung leisten.

C. Zum Inhalt einer europ�ischen Kompetenz der
Energieumweltpolitik

I. Europ�isches Energieumweltrecht als Teil des europ�ischen
Energierechts

Die Energiepolitik der EU verfolgt – in grunds�tzlicher �bereinstimmung
mit den Leitbildern der Mitgliedstaaten33 – die drei wesentlichen Ziele der
Versorgungssicherheit, des Wettbewerbs und daraus folgender Preisg�nstig-
keit sowie der Nachhaltigkeit bzw. des Umweltschutzes.34 Dem Aspekt des
Umweltschutzes versucht die Union insbesondere durch die Maßnahmen-
trias von Steigerung der Energieeffizienz, Fçrderung Erneuerbarer Energien
und Emissionshandel gerecht zu werden.35

Im Verh�ltnis untereinander m�ssen die Ziele miteinander in Ausgleich
gebracht werden. Oft werden – insbesondere zwischen Umweltschutz und
Wettbewerb36 – Zielkonflikte postuliert, aufgrund derer ein Ziel nur auf
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Energie und Klimaschutz, in: Schulze-Fielitz/M�ller (Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht,
2009, S. 21 (53) spricht von einem „Querschnittsgebiet par excellence“; f�r das Energie-
umweltrecht Rodi, EurUP 2005, S. 165 (168); D�ngen, Energie und Umwelt, in: Schmitt/Heck
(Hrsg.), Handbuch Energie, 1990, S. 251 (251f.).

32 Zur Bedeutung von Gesetzgebungskompetenzen und zu sonstigen Voraussetzungen f�r die
Klassifikation von Einzelregelungen zu einem eigenst�ndigen Rechtsgebiet vgl. Schulze-Fie-
litz, Umweltrecht, in: Willoweit (Hrsg.), Rechtswissenschaft und Rechtsliteratur, 2007, S. 989
(990ff.).

33 Badura, Umweltschutz und Energiepolitik, in: Rengeling (Hrsg.), Handbuch zum europ�i-
schen und deutschen Umweltrecht, 2003, § 82 Rn. 1; Tettinger, Die St�rkung der çkologischen
Dimension der Elektrizit�tswirtschaft, in: Gesellschaft f�r Umweltrecht (Hrsg.), Umweltrecht
im Wandel, 2001, S. 949 (970) unter Hinweis auf das Kyoto-Protokoll als gemeinsame Grund-
lage deutscher und europ�ischer Klima- und Umweltpolitik.

34 Kommission, „Eine Energiepolitik f�r Europa“, KOM (2007) 1 vom 10. 1. 2007, S. 3 ff.
(Bull-EU 1/2–2007, Ziff.. 1.24.1);. Europ�ischer Rat vom 8./9. 03. 2003, Aktionsplan „Eine
Energiepolitik f�r Europa“, Anlage zu den Schlussfolgerungen des Vorsitzes, 7724/1/07, Pkt.
28, (Bull EU 3/2007 Ziff. I.14.3).

35 M�ller/Schulze-Fielitz, Auf dem Wege zu einem Klimaschutzrecht, in: dies. (Hrsg.), Europ�i-
sches Klimaschutzrecht, 2009, S. 9 (17).

36 B�denbender, DVBl. 2002, S. 800 ff.



Kosten eines anderen verwirklicht werden kçnne.37 Auf nationaler Ebene
sind solche Zielkonflikte tats�chlich leicht festzustellen – man halte sich
nur die – mit Blick auf die ungekl�rte Entsorgungsfrage – nicht nachhaltige
und mit vielf�ltigen Risiken behaftete, aber Versorgungssicherheit garantie-
rende Nutzung der Atomenergie vor Augen. Gleichzeitig darf nicht ver-
kannt werden, dass viele Maßnahmen positive Wirkungen f�r mehrere
Ziele entfalten. F�r die gemeinschaftlichen Regelungen gilt das umso mehr,
weil negative Effekte, beispielsweise Preissteigerungen durch Umwelt-
schutzmaßnahmen, durch Vorteile der zwischenstaatlichen Kooperation
abgefedert oder aufgehoben werden kçnnen. Gerade auf europ�ischer Ebene
sind Ziele und Maßnahmen in vielf�ltiger Weise verzahnt.

II. Die Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit des europ�ischen
Energieumweltrechts

Der dargestellte Begriffswirrwarr im umweltrelevanten Energierecht ist
auch Ausdruck der Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit dieses Politik-
felds, deren Ber�cksichtigung eine der großen Herausforderungen der euro-
p�ischen Energieumweltpolitik ist.

Bereits im fr�hen Vorstoß des Rates zur Steigerung der Energieeffizienz
im Jahr 197438 wurde festgestellt, dass die (in damaliger Terminologie) „ra-
tionelle Energieverwendung“ dem Doppelziel von Versorgungssicherheit
und Umweltschutz dient.39 Diese doppelte Zielrichtung gilt aber nicht nur
f�r die Energieeffizienz: Die – vorrangig umweltpolitisch begr�ndete – Fçr-
derung Erneuerbarer Energien verringert die Importabh�ngigkeit und tr�gt
damit zur Versorgungssicherheit bei. Der Emissionshandel wiederum
kçnnte sowohl die Entwicklung neuer CO2-armer Energiequellen als auch
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz befl�geln.

Die Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit erstreckt sich dar�ber hinaus
auf die Vollendung des Binnenmarktes40: Ein europ�isches Energieumwelt-
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37 Pielow, Rechtliche Ans�tze f�r verbesserte Energieeffizienz beim Endverbraucher, in: Gesell-
schaft f�r Umweltrecht (Hrsg.), Umweltschutz im Energierecht, 2006, S. 162 (167 f.); Ehricke/
Hackl�nder, ZEuS 2008, S. 579 (596 f.); s. andererseits Theobald, in: Danner/ders. (Hrsg.),
EnWG – Loseblattsammlung (Stand: 55. El, Januar 2007), Bd. I, § 1 B 1 Rn. 16 (insb. Fn. 3),
der die Gew�hrleistung von angemessenen Preisen (auch) zur Versorgungssicherheit z�hlt.

38 Entschließung des Rates vom 17. 9. 1974, ABl. Nr. C 153 vom 9. 7. 1975, S. 1.
39 Ausf�hrlich zum „Energieeffizienzrecht“ Pielow, Rechtliche Ans�tze f�r verbesserte Energie-

effizienz beim Endverbraucher, in: Gesellschaft f�r Umweltrecht (Hrsg.), Umweltschutz im
Energierecht, 2006, S. 162 ff.; skeptisch gegen�ber der „Zauberstabsqualit�t“ der Energieeffi-
zienz Reimer, Ans�tze zur Erhçhung der Energieeffizienz im Europarecht, in: Schulze-Fielitz/
M�ller (Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht, 2009, S. 147 (179).

40 Zur Bedeutung des Binnenmarktes f�r Nachhaltigkeit, Preisg�nstigkeit und Versorgungs-
sicherheit siehe Kommission, „Eine Energiepolitik f�r Europa“, KOM (2007) 1 vom 10. 1.
2007, S. 7 (Bull-EU 1/2–2007, Ziff.. 1.24.1).



recht als Teil eines europ�ischen Energierechts macht wettbewerbshin-
dernde einzelstaatliche Maßnahmen41 zu Umweltschutz und Versorgungs-
sicherheit �berfl�ssig und f�hrt somit zu einer weiteren Integration des
Energiemarktes; umgekehrt gleicht eine energieumweltrechtlich flankierte
Liberalisierung mitgliedstaatliche Wettbewerbsnachteile aus, die im
gemeinsamen Markt ein Argument gegen ein hohes nationales Umwelt-
schutzniveau darstellen.42

Insgesamt ist also festzuhalten, dass der Großteil energiepolitischer Maß-
nahmen zur Verwirklichung mehrerer Ziele beitr�gt und umgekehrt kein
Ziel isoliert, von den anderen getrennt erreicht werden kann. Die Ziel-
und Maßnahmenverschr�nktheit verbietet und verhindert daher eine Poli-
tik, die ein Energieumweltrecht aus Einzelmaßnahmen und eingleisiger
Zielverfolgung aufbauen will. In der aktuellen Diskussion um verschiedene
Lçsungsmodelle besteht die Gefahr einer �berregulierung,43 der nur durch
eine langfristige und stimmige Strategie begegnet werden kann, die das
Energieumweltrecht in das sonstige Energierecht einbindet und so zu
einem „bestmçglichen Umweltschutz“ (vgl. Art. 6, 174 Abs. 2 S. 1 EGV) ge-
langt.

Die Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit hat auch Auswirkungen auf
die Anreize regionaler und internationaler Kooperation im Energieumwelt-
recht. Ist n�mlich einmal erkannt, dass die einzelnen Ziele miteinander im
Wechselspiel stehen und prim�r energieumweltrechtliche Maßnahmen kei-
neswegs allein als markthinderndes Element zugunsten des Umweltschut-
zes verstanden werden d�rfen, wird es den Mitgliedern der Union und der
internationalen Staatengemeinschaft leichter gemacht, sich auf ein gemein-
sames Vorgehen zu verst�ndigen.

28

Sinn, Inhalt und Reichweite einer europ�ischen Kompetenz zur Energieumweltpolitik

41 Vgl. die Entschließung des Rates vom 16. 9. 1986 �ber neue energiepolitische Ziele der
Gemeinschaft f�r 1995 und die Konvergenz der Politik der Mitgliedstaaten, ABl. Nr. C 241
vom 25. 9. 1986, S. 1., die Wettbewerbsverzerrungen durch mitgliedstaatliche Umweltschutz-
maßnahmen durch koordiniertes Vorgehen begrenzen will; kritisch gegen�ber nationalen
Lçsungsans�tzen auch Gundel, Nachhaltigkeit und Energie, in: Kahl (Hrsg.), Nachhaltigkeit
als Verbundbegriff, 2008, S. 443 (468).

42 Weitere Beispiele zur Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit im Gr�nbuch der Kommission
„Eine europ�ische Strategie f�r nachhaltige, wettbewerbsf�hige und sichere Energie“, KOM
(2006) 105 endg. vom 8. 3. 2006, S. 7 ff.: Die St�rkung der Interkonnexit�t der Netze sei
zun�chst notwendig f�r die Herstellung des Binnenmarkts, gleichzeitig aber Bedingung daf�r,
dass sich die Mitgliedstaaten im Falle einer Versorgungskrise ihre Reserven gegenseitig zur
Verf�gung stellen kçnnen; die Marktliberalisierung erhçhe die Investitionsanreize f�r private
Branchenbeteiligte und trage so zur physischen Stabilit�t der Netze bei; ebenso Pernice,
Umweltschutz und Energiepolitik, in: Rengeling (Hrsg.), Umweltschutz und andere Politiken,
1993, S. 105 (120 f.) mit Nachweisen zu anderslautenden Stimmen.

43 F�r den Bereich des Energieeffizienzrechts Reimer, Ans�tze zur Erhçhung der Energieeffi-
zienz im Europarecht, in: Schulze-Fielitz/M�ller (Hrsg.), Europ�isches Klimaschutzrecht,
2009, S. 147 (175 f.).



III. Fazit: Anforderungen an eine europ�ische
Energieumweltpolitik als Maßstab f�r die neue
Energiekompetenz

Die Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit stellt hohe Anforderungen an die
Koh�renz der Energieumweltpolitik.44 In der gegenseitigen Abh�ngigkeit
und Beeinflussung der Leitprinzipien und Einzelregelungen ist es schwie-
rig, zu einer abgestimmten und widerspruchsfreien Energieumweltpolitik
zu gelangen. Wesentliche Voraussetzung einer solchen Politik ist kompe-
tenzrechtliche Klarheit und Einfachheit. Gleichzeitig muss die Kompetenz
auch inhaltlich ermçglichen, die Ziel- und Maßnahmenverschr�nktheit der
Energieumweltpolitik im Rahmen einer einheitlichen Energiepolitik zu
ber�cksichtigen. Nicht zuletzt h�ngt die Energiepolitik eng mit der interna-
tionalen Bek�mpfung des Klimawandels zusammen. Hier stellt sich die
Frage, inwiefern die neue Kompetenz – unmittelbar oder mittelbar – dazu
beitragen kann, ein einheitliches Auftreten der Union nach Außen zu fçr-
dern und so die angestrebte energie- und klimapolitische Vorreiterrolle der
Union zu st�rken.

D. Die Reichweite der europ�ischen Kompetenz: Zwischen
Umweltenergierecht und Energieumweltrecht

I. Die geltende Kompetenzlage

1. Art. 175 Abs. 1 und 2 EGV
Art. 175 Abs. 1 EGV stellt die Kompetenzgrundlage f�r ein T�tigwerden der
Gemeinschaft dar, das der Verwirklichung der in Art. 174 EGV genannten
Ziele dient.45 Mit dem Vertrag von Lissabon kommt die „Fçrderung von
Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bew�ltigung regionaler oder glo-
baler Umweltprobleme und insbesondere zur Bek�mpfung des Klimawan-
dels“ als Ziel der gemeinsamen Umweltpolitik gem. Art. 191 Abs. 1 Spglstr.
4 AEUV hinzu. Im �brigen bleiben die Bestimmungen �ber die Umwelt-
politik (k�nftig Art. 191ff. AEUV) nahezu unver�ndert.

Auf Art. 175 st�tzten sich die Richtlinie zur Begrenzung der Kohlen-
dioxidemissionen durch eine effizientere Energienutzung (SAVE-Pro-
gramm),46 die Richtlinie zur Fçrderung von mit erneuerbaren Energien

29

Christian Calliess

44 Kritisch zur mangelnden Koh�renz gegenw�rtiger gemeinschaftlicher Energiepolitik Tettin-
ger, Zur St�rkung der çkologischen Dimension der Elektrizit�tswirtschaft, in: Gesellschaft
f�r Umweltrecht (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, S. 949 (969).

45 �berblick �ber die Umweltkompetenzen nach dem Vertrag von Nizza: Calliess, ZUR 2003,
S. 129.

46 RL 93/76/EWG des Rates vom 13. 9. 1993 zur Begrenzung von Kohlenstoffdioxidemissionen
durch eine effizientere Energienutzung, ABl. Nr. L 237 vom 22. 9. 1993, S. 28; gest�tzt auch
auf Art. 308; aufgehoben durch RL 2006/32/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates


